
Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Füllen Sie diesen Antrag bitte (ohne die grau unterlegten Felder) in Druckbuchstaben aus. 
 

Tag der Antragstellung 
 

 

Dienststelle 
Amt Großer Plöner See 

- Wohngeldstelle - 

Eingangsstempel 

 

             
Aktenzeichen Sozialamt / Wohngeldstelle  Familienname, Vorname der/des Antragstellers/in 

 
 

A.  Persönliche Daten des Kindes / Jugendlichen (Leistungsberechtigte/r) 

      

 

      

 

      
Name  Vorname  Geburtsdatum 

Die/Der Leistungsberechtigte besucht   eine allgemein-/berufsbildende Schule   eine Kindertageseinrichtung 

       

Name der Schule / Einrichtung  

       

Anschrift der Schule / Einrichtung  
 
 
 

B.  Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Ich beantrage Leistungen für Bildung und Teilhabe. Ich benötige aktuell die folgenden Hilfen (bitte ankreuzen): 

 für Schulausflüge   eintägig   mehrtägig 

 für Ausflüge der Kindertageseinrichtung   eintägig   mehrtägig 

 Fügen Sie bitte ein Schreiben der Schule / Kindertageseinrichtung bei, aus dem die Einzelheiten zu dem 
Ausflug / der Klassenfahrt hervorgehen. Sollte ein solches Schreiben nicht existieren, können Sie bei uns 
einen Vordruck für eine Bestätigung der Schule / Kindertageseinrichtung erhalten. 

 für Schulbedarf (Füller, Stifte, Taschenrechner, Hefte usw.) 

 für Schülerbeförderung 

  Es entstehen Kosten für den Schulweg in Höhe von       € monatlich. 
  Als Nachweis fügen Sie bitte die Fahrkarte aus dem Vormonat oder eine Preisauskunft des Beförde-

rungsunternehmens bei. 

  Es wird ein Zuschuss von Dritten zu den Beförderungskosten in Höhe von       € monatlich 
  gewährt. 
  Als Nachweis fügen Sie bitte den Bescheid / die Rechnung / die Quittung bei. 

 Zur Berechnung einer evtl. anfallenden Eigenbeteiligung wird folgende Auskunft benötigt: Die zur Schüler-
beförderung genutzte Karte 

  deckt auch alle privaten Fahrten ab.  deckt nicht alle Fahrten ab. Darüber hinaus fallen 
noch weitere Fahrtkosten für den/die Leistungsbe-
rechtigte/n an. 

 für eine ergänzende angemessene Lernförderung 

 Es werden Leistungen durch das zuständige Jugendamt im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach  
§ 35a Achtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VIII erbracht: 

  Ja  Nein 

 Sofern Sie „Nein“ angekreuzt haben, reichen Sie die von der Schule ausgefüllte Anlage „Lernförderbedarf“ 
ein. 

 für gemeinschaftliches Mittagessen   

 in der Kindertageseinrichtung  in der Schule  im Hort  

 zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht,  
Freizeiten o. ä.) 

  



Nur auszufüllen und zu beachten, wenn Sie Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen (nicht bei Bezug 
laufender Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII): 

 

      

Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

                  

Konto-Nr. BLZ Bankinstitut 
 
 

Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen bei: 

• aktueller Bescheid über die Bewilligung von Wohngeld 
• aktueller Nachweis über den Bezug von Kindergeld (Bewilligungsbescheid oder Kontoauszug) 

• aktueller Bescheid über die Bewilligung von Kinderzuschlag, soweit diese Leistung gewährt wird 

• Schulbescheinigung bei Kindern ab 15 Jahren 
 
 

 
 

 

Wichtige Hinweise zum Datenschutz 
 

Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB I.) und der §§ 67 a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die 
Leistungen nach dem SGB II erhoben. 
 

 
 

Die o. g. Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

Das Merkblatt – Allgemeine Informationen zu Leistungen für Bildung und Teilhabe – habe ich erhalten 
und von seinem Inhalt Kenntnis genommen. 

 

 
 
 
 
Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind und dass ich die Bildungs- und Teilhabeleistungen 
nur für den vorgesehenen Zweck verwenden werde. 

_______________________ ______________________________ __________________________ 

Ort/Datum Unterschrift Antragsteller/in Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters des/der 
Leistungsberechtigten 

 
 

Hinweis: 

Wenn sie jetzt noch nicht alle aufgeführten Leistungen benötigen, können Sie weitere Leistungen auch später 
beantragen. Bitten wenden Sie sich an die für Sie zuständige Stelle. Dort erhalten Sie Auskunft, welche Anga-
ben und Unterlagen ggf. von Ihnen benötigt werden. 
 
 

 


